
Empfehlung
2016/12

Dr.-Ing.
Natalie
Mutlak

Anlagenbegriff

Inbetriebnahme

Installierte
Leistung

Anlagen-
zusammen-
fassung

Anteiliger För-
deranspruch

Anwendungsfragen zu Speichern im EEG 2014
(Empfehlung 2016/12)

Dr.-Ing. Natalie Mutlak

Mitglied der Clearingstelle EEG

26. Fachgespräch der Clearingstelle EEG:
Speicher und EEG
21. Februar 2017

1 / 23



Empfehlung
2016/12

Dr.-Ing.
Natalie
Mutlak

Anlagenbegriff

Inbetriebnahme

Installierte
Leistung

Anlagen-
zusammen-
fassung

Anteiliger För-
deranspruch

Inhalt

1 Speicher als Anlage i.S.d. § 5 Nr. 1 Halbsatz 2 EEG2014

2 Inbetriebnahme von Speichern

3 Bestimmung der installierten Leistung von Speichern

4 Anlagenzusammenfassung gemäß § 61 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m.
§ 32 Abs. 1 Satz 1 EEG2014

5 Anteiliger Förderanspruch nach § 19 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1
EEG 2014 bei Mischbeladung des Speichers

2 / 23



Empfehlung
2016/12

Dr.-Ing.
Natalie
Mutlak

Anlagenbegriff

Inbetriebnahme

Installierte
Leistung

Anlagen-
zusammen-
fassung

Anteiliger För-
deranspruch

Empfehlungsverfahren 2016/12

Verfahrensablauf:

Klärungsbedarf zu verschiedenen Anwendungsfragen zu
Speichern im EEG 2014
Einleitung 11. Mai 2016
Stellungnahmefrist für Verbände und öffentliche Stellen
bis 22. Juni 2016
Eingang von 7 Stellungnahmen (8 Verbände)
Beschluss der Empfehlung 2016/12 am 23. Januar 2017
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Speicher als Anlage i.S.d. § 5 Nr. 1 Halbsatz 2
EEG2014

→ nur Speicher, die ausschließlich aus EE oder Grubengas
stammende Energie aufnehmen und in elektrische Energie
umwandeln, gelten als Anlage i.S.d. § 5 Nr. 1 Halbsatz 2
EEG2014 (fiktive Anlage).
→ geringfügige Beladungen des Speichers mit Nicht-EE- oder
Nicht-Grubengas-Strom führen nicht zum Verlust der
Eigenschaft als EEG-Anlage,

sofern technisch nicht oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand vermeidbar oder technisch notwendig,
um Speicher vor Beschädigung durch Tiefentladung zu
schützen
Speicherbetreiber trägt Darlegungs- und Beweislast
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Ausschließlichkeitsprinzip des § 5 Nr. 1 Halbsatz 2
EEG 2014 - Auslegung (I)

Wortlaut nicht eindeutig, § 5 Nr. 1 Halbsatz 2 EEG2014
lautet:

„als Anlage gelten auch Einrichtungen, die
zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus
erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt,
aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln“

→ „ausschließlich“ könnte sich insgesamt auf Einspeicherung
beziehen (nur EE im Speicher) oder auf „eingespeicherte
Energie“ (einspeichernde Anlage hat nur EE eingesetzt)
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Ausschließlichkeitsprinzip des § 5 Nr. 1 Halbsatz 2
EEG 2014 - Auslegung (II)

systematische Auslegung ebenfalls nicht eindeutig

„ausschließlich“ in § 19 Absatz 1 EEG 2014
in § 19 Absatz 1 EEG 2014 steht „ausschließlich“ im
Zusammenhang mit der „Anlage“, in § 5 Nr. 1 Halbsatz 2
EEG 2014 dagegen mit „zwischengespeicherter“ Energie
ggf. „anderes“ Ausschließlichkeitsprinzip in § 5 Nr. 1 als in
§ 19 Abs. 1, könnte aber der Formulierungsanpassung auf
Speicher geschuldet sein

historische Auslegung
Ausschließlichkeitsprinzip prägendes Prinzip des EEG seit
Stromeinspeisungsgesetz
in Stromeinspeisungsgesetz und EEG 2000 bezog sich
„ausschließlich“ ebenfalls auf „Strom“, nicht auf „Anlage“,
ohne inhaltliche Änderung (s. Empfehlung 2008/15 )
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Ausschließlichkeitsprinzip des § 5 Nr. 1 Halbsatz 2
EEG 2014 - Auslegung (III)

Auslegung nach Sinn und Zweck:

Ausschließlichkeitsprinzips nach § 5 Nr. 1 Halbsatz 2 EEG
2014 entsprechend zum Ausschließlichkeitsprinzip in § 19
Abs. 1 EEG 2014
Ziele (transparente Vergütung auf der Grundlage einfacher
Nachweise und und Vermeidung von Überförderungen)
greifen grundsätzlich auch bei Speichern
nicht erkennbar, dass Gesetzgeber Abkehr vom bislang
prägenden Ausschließlichkeitsprinzip wollte

→ Es ist von einem auch auf die Einspeicherung
bezogenen Ausschließlichkeitsprinzip auszugehen.
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Speicher als Anlagenbestandteil

Speicher gelten nach § 5 Nr. 1 Halbsatz 2 EEG 2014
selbst als Primärerzeugungsanlagen
daher können Speicher nicht bloße Bestandteile von
Primärerzeugungsanlagen darstellen
„Verklammerung“ von Speicher und
Primärerzeugungsanlage zu einer gemeinsamen Anlage
ausgeschlossen (Speicher sind keine für Stromerzeugung
in Primärerzeugungsanlagen notwendige Einrichtung)
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Mobile Speicher als fiktive Anlage

Speicher in mobilen Verbrauchseinrichtung (E-Mobil, Pedelec)
nur dann fiktive Anlage (§ 5 Nr. 1 Halbsatz 2 EEG2014), wenn
zwischengespeicherte Energie aus Speicher auch in das Netz
(rück-)eingespeist werden kann („bidirektionales Laden“)

→ Rechtsfrage wird erneut aufgegriffen, sobald praktische
Anwendungsfälle des bidirektionalen Ladens vorliegen
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Pflichten aus dem EEG für Speicher

Speicher sind nicht bereits Primärerzeugungsanlagen, aus
gesetzlicher Fiktion „Speicher gelten als Anlagen“ (fiktive
Anlage), es ergeben sich aber grundsätzlich Rechtsfolgen bzw.
Pflichten für Speicher wie für Primärerzeugungsanlagen:

insbesondere Pflicht gemäß § 9 Abs. 1 EEG 2014
(technische Einrichtungen EinsMan) ab installierter
Leistung von 100 kW
nicht einschlägig sind § 9 Abs. 2 und Abs. 3 EEG 2014, da
durch gesetzliche Fiktion Speicher nicht zu PV-Anlage
wird.
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Inbetriebnahme von Speichern

→ Relevanz des Inbetriebnahmezeitpunktes: z.B. Anwendung
der Bestandsschutzregelung nach § 61 Abs. 3 EEG 2014

Ein Speicher ist im Sinne des EEG 2014 in Betrieb genommen:

nach dem Abschluss des Vertriebsprozesses (tatsächliche
Sachherrschaft des Betreibers)
nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft
nach erstmaliger Einspeicherung und sodann Ausspeisung
von ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder
Grubengas stammendem Strom aus dem Speicher
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Nachweis der Inbetriebnahme von Speichern

§ 5 Nr. 21 EEG2014 enthält keine Aussage über Art und Form
des erforderlichen Nachweises der Inbetriebnahme.

Den Anlagen- bzw. Speicherbetreiberinnen bzw. -betreibern
obliegt die Darstellungs- und Beweislast hinsichtlich des
Inbetriebnahmezeitpunktes.

Nach den Vorschriften des allgemeinen Zivilrechts kommen alle
Nachweise in Betracht, die objektiv nachvollziehbar, in sich
widerspruchsfrei und schlüssig sind. Dazu zählen u.a.

Nachweis durch Urkunde,
Nachweis durch Zeuginnen oder Zeugen oder
Nachweis durch Inaugenscheinnahme von Fotoaufnahmen.

12 / 23



Empfehlung
2016/12

Dr.-Ing.
Natalie
Mutlak

Anlagenbegriff

Inbetriebnahme

Installierte
Leistung

Anlagen-
zusammen-
fassung

Anteiliger För-
deranspruch

Installierte Leistung bei Speichern (I)

installierte Leistung bei fiktiven Anlagen (Speichern) gem.
§ 5 Nr. 22 EEG2014 ist ...

...die elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei
bestimmungsgemäßem Betrieb (ohne zeitliche
Einschränkungen) unbeschadet kurzfristiger
geringfügiger Abweichungen technisch erbringen
kann.

Leistung des Speichers kann i.d.R. Herstellerunterlagen/
technischen Datenblättern entnommen werden
(„Nennleistung“, „Dauerleistung“).
Nicht geeignet sind Werte, die auf die max. kurzfristige
Leistungsentnahme abstellen (kein „bestimmungsgemäßer
Betrieb“ oder Kurzschlussleistung).
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Installierte Leistung bei Speichern (II)

Sind keine Herstellerangaben/technische Datenblätter
vorhanden bzw. ist diesen die Nenn- oder Dauerleistung nicht
zu entnehmen, kann auf Hilfsgrößen zurückgegriffen werden.

Komponente, auf die sich Hilfsgröße bezieht, muss

bestimmungsgemäß betrieben werden und
auf den bestimmungsgemäßen Betrieb des Speichers
ausgelegt sein.
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Installierte Leistung - Hilfsgröße bei der AC- bzw.
Wechselstromkopplung

Speicher besitzt i.d.R. einen auf dessen Nennbetrieb
bemessenen Wechselrichter
Hilfsgröße: AC-Nennleistung des Speicher-Wechselrichters
(nicht auf Leistung von PV-Modulen übertragbar)

Verbraucher

Netz

= =
~ ~

Primärerzeu-
gungsanlage

Speicher

+ -

WR WR

=
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Installierte Leistung - Hilfsgröße bei der
Generatorkopplung

Speicher besitzt i.d.R. einen auf dessen Nennbetrieb
bemessenen Gleichspannungswandler
Hilfsgröße: Ausgangsleistung des
Speicher-Gleichspannungswandlers

Verbraucher

Netz

=
~

Primärerzeu-
gungsanlage

Speicher

+ -

=
=

WR

GW

=
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Installierte Leistung - Hilfsgröße beim Einsatz eines
kombinierten Systems mit DC-Kopplung

Hilfsgröße: Ausgangsleistung des Gleichspannungswandlers
Gleichspannungswandler ist jedoch Teil einer
Systemkomponente (Leistung für Einzelkomponente ggf.
nicht angegeben)
Einzelfallbetrachtung erforderlich

Verbraucher

Netz

=
~

Primärerzeu-
gungsanlage

Speicher

+ -

=
=

Systemkomponente

WR

GW

=
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Zusammenfassung von Speichern und
Primärerzeugungsanlagen

Keine Zusammenfassung von Speichern und
Primärerzeugungsanlagen nach § 61 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 32
Abs. 1 Satz 1 EEG2014

Strom aus einer Primärerzeugungsanlage und Strom aus
einem Speicher keine „gleichartigen“ erneuerbaren
Energien
vgl. Empfehlung 2014/31 der Clearingstelle EEG
Abschnitt 5.4
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Zusammenfassung mehrerer Speicher

Mehrere Speicher werden zum Zweck der Bestimmung der
installierten Leistung (§ 61 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 32 Abs. 1
Satz 1 EEG2014) zu einer Anlage zusammengefasst, wenn
Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 EEG2014 erfüllt sind,

insbesondere wenn sie Strom aus gleichartigen
erneuerbaren Energien erzeugen und
sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden
Kalendermonaten in Betrieb genommen wurden.

Kriterien aus Abschnitt 4.2 der Empfehlung 2014/31 sind
anwendbar, insbesondere keine Zusammenfassung

wenn einer der Speicher nicht in Eigenversorgung
betrieben wird oder
die Speicher von unterschiedlichen Betreibern elektrisch
voneinander getrennt sind.
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Anteiliger Förderanspruch bei Mischbeladung des
Speichers (I)

kein anteiliger Förderanspruch nach § 19 Abs. 4 i.V.m. Abs. 1
EEG 2014 für den vor Netzeinspeisung zwischengespeicherten
Strom, wenn im Speicher nicht ausschließlich EE- oder
Grubengas-Strom.
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Anteiliger Förderanspruch bei Mischbeladung des
Speichers (II)

Laut § 19 Abs. 4 EEG 2014 besteht Anspruch nach Abs. 1 auch
dann:

„1wenn der Strom vor der Einspeisung in das Netz
zwischengespeichert worden ist. 2In diesem Fall
bezieht sich der Anspruch auf die Strommenge, die
aus dem Zwischenspeicher in das Netz eingespeist
wird. 3Die Förderhöhe bestimmt sich nach der Höhe
der finanziellen Förderung, die der Netzbetreiber
nach Absatz 1 bei einer Einspeisung des Stroms in
das Netz ohne Zwischenspeicherung an den
Anlagenbetreiber zahlen müsste. 4Der Anspruch nach
Absatz 1 besteht auch bei einem gemischten Einsatz
von erneuerbaren Energien und Speichergasen.“
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Anteiliger Förderanspruch bei Mischbeladung des
Speichers (III)

Wortlaut nicht eindeutig, beide Ergebnisse vertretbar →
Auslegung
systematische Auslegung nicht eindeutig, gute Argumente
für beide Ergebnisse
genetische, historische und teleologische Auslegung
sprechen eher gegen anteiligen Vergütungsanspruch

§ 19 Abs. 4 EEG 2014 entspricht Vorgängerregelung (§ 16
Abs. 2 EEG 2012)
Begründung lässt sich entnehmen, dass das in § 16 Abs. 1
EEG 2012 normierte Ausschließlichkeitsprinzip auch bei
Zwischenspeicherung gelten soll

Gesamtschau: Gesetzgeber hat Ausschließlichkeitsprinzip
hohen Stellenwert bei hoher Kontinuität beigemessen →
bei Abkehr davon wäre deutlicher Hinweis in
Gesetzesmaterialien zu erwarten gewesen
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Schluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – Fragen sind
willkommen !

Dr.-Ing. Natalie Mutlak
– Mitglied der Clearingstelle EEG –

Charlottenstraße 65
10117 Berlin

Tel. 030 206 14 16 – 0
Fax 030 206 14 16 – 79

post@clearingstelle-eeg.de
www.clearingstelle-eeg.de
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